
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/10/21 92/02/0212
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1992

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

AVG §17 Abs1;

StVO 1960 §43 Abs1 litb Z1;

StVO 1960 §44 Abs1;

VStG;

VwRallg;

Rechtssatz

Das Recht auf Akteneinsicht in einem Verwaltungsstrafverfahren umfaßt nicht die Einsicht in die Akten über die

Erlassung der generellen Norm, deren Übertretung dem Betre<enden zur Last gelegt wird (Hinweis E 15.2.1991,

87/18/0006; hier: Halteverbot und Parkverbot).

Schlagworte

Verordnungen Verhältnis Verordnung - Bescheid VwRallg4Individuelle Normen und Parteienrechte Rechtsanspruch
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